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Pfl egefall
Der praktische Ratgeber zu Ihren Rechten,
Ansprüchen und den Pfl egegraden

Fast fünf Millionen Menschen in Deutschland sind pfl egebedür�tig. Die meisten
werden zuhause durch Angehörige oder einen ambulanten Pfl egedienst gepfl egt.

Durch die gesetzliche Pfl egeversicherung wird das allgemeine Lebensrisiko, pfl ege-
bedür�tig zu werden und die Kosten der Pfl ege nicht tragen zu können, abgesichert. 
Die Pfl egeversicherung ist allerdings keine Vollversicherung, weil die gedeckelten 
Leistungen o�t nur einen Teil der anfallenden Kosten der Pfl ege abdecken.

Für den Pfl egenden ist die Pfl ege eines Menschen nicht nur mit hohem persönlichem 
Einsatz, sondern unter Umständen auch mit fi nanziellen Einbußen verbunden,
die durch die Pfl egeversicherung nur bedingt ausgeglichen werden. O�t stehen
Betro� ene ratlos vor der Fülle an Fragen, Formalitäten und Möglichkeiten und
verlieren den Überblick über alles, was es zu tun und zu beachten gibt.

Dieser Ratgeber will allen Beteiligten, dem Pfl egebedür�tigen und den pfl egenden 
Angehörigen, bei diesen täglichen Herausforderungen der Pfl ege helfen, indem alle 
Themen rund um die Pfl ege umfassend und verständlich vorgestellt und erläutert 
werden. Sie erfahren u. a.,

•  wie Sie sich auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung und der Ermittlung des Pfl egegrades vorbereiten können,

•  welche Leistungen der sozialen Pfl egeversicherung Ihnen bei der häuslichen
Pfl ege oder bei der Pfl ege im Heim zustehen,

•  wie das Pfl egerisiko ergänzend durch Leistungen der Sozialhilfe abgesichert ist,

•  auf was Sie achten müssen, wenn Sie Unterstützung durch eine ausländische 
Haushalts- und Betreuungskra�t einholen wollen,

•  wie pfl egende Angehörige im Rahmen der Sozialversicherung unterstützt und wie 
sie Pfl ege und Beruf durch verschiedene Freistellungsmöglichkeit miteinander 
vereinbaren können.

Diese Aufl age berücksichtigt die mit dem Pfl egeunterstützungs- und -entlastungs-
gesetz verbundenen Leistungsverbesserungen für Pfl egebedür�tige und ihre
Angehörigen. 
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Vorwort

Fast fünf Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. 
Die meisten von ihnen werden zu Hause durch Angehörige oder ei­
nen ambulanten Pflegedienst gepflegt. Das Risiko, pflegebedürftig 
zu werden, wird zunehmend größer. Je älter die Bevölkerung, desto 
höher wird die Zahl von Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. 
Denn ein höheres Lebensalter geht vielfach mit Krankheit und Ge­
brechlichkeit einher. Aber auch durch einen Unfall oder eine Krank­
heit kann aus heiterem Himmel die Situation eintreten, dass man auf 
fremde Hilfe angewiesen ist, weil man den Alltag alleine nicht mehr 
bewältigen kann.

Durch die gesetzliche Pflegeversicherung wird das allgemeine Le­
bensrisiko, pflegebedürftig zu werden und die Kosten der erforder­
lichen Pflege nicht tragen zu können, abgesichert. Die Pflegeversi­
cherung ist allerdings keine Vollversicherung, weil die gedeckelten 
Leistungen häufig nur einen Teil der Pflegekosten abdecken. Die Dif­
ferenz zu den Leistungen der Pflegeversicherung muss der Pflege­
bedürftige aus eigener Tasche bezahlen. Das kann schnell das Ein­
kommen übersteigen und die Ersparnisse aufbrauchen. Für den 
Pflegenden ist die Pflege eines Menschen nicht nur mit einem hohen 
persönlichen Einsatz, sondern unter Umständen auch mit finanziel­
len Einbußen verbunden, die durch die Pflegeversicherung nur be­
dingt ausgeglichen werden.

Umso wichtiger ist es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die die fi­
nanzielle Situation der Beteiligten verbessern. Besondere Bedeutung 
haben in diesem Zusammenhang Ansprüche auf Sozialleistungen. 
Allerdings besteht das Problem, sich im Dickicht der verschiedenen 
Ansprüche und Hilfearten und in der verwirrenden Zuständigkeit 
der verschiedenen Behördenapparate und Institutionen zurechtzu­
finden.
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|  Vorwort

Dieser Ratgeber will allen Beteiligten, dem Pflegebedürftigen und 
den pflegenden Angehörigen, bei den täglichen Herausforderun­
gen helfen. Die Darstellung beschränkt sich nicht darauf, die dem 
Pflegebedürftigen zustehenden Leistungen der sozialen Pflegever­
sicherung und unter Umständen auch der Sozialhilfe aufzuzeigen. 
Vielmehr will dieses Buch die Beteiligten von dem Zeitpunkt an 
begleiten, mit dem sich das Problem der notwendigen Pflege stellt. 
Ein Schwerpunkt der Ausführungen ist deshalb auch die Vorberei­
tung des Pflegebedürftigen und der pflegenden Angehörigen auf 
die Begutachtung des Medizinischen Dienstes. Ebenso wird auf die 
Probleme der Pflegepersonen eingegangen, insbesondere auf die 
Vereinbarung von Pflege und Beruf, die soziale Absicherung der 
Pflegeperson, steuerliche Vergünstigungen und die Unterstützung 
bei der Pflege durch ehrenamtliche Helfer. Auch die verschiedenen 
Möglichkeiten, ausländische Haushalts- und Betreuungskräfte ein­
zusetzen, wird dargestellt.

Insgesamt will Ihnen dieser Ratgeber in einer schwierigen Lebens­
situation helfen und Sie bei der Bewältigung der vielfältigen Probleme 
durch praktische Ratschläge mit vielen Beispielen unterstützen.

Die 3. Auflage berücksichtigt die ab 2025 geltenden Leistungsverbes­
serungen für Pflegebedürftige.

Dr. Otto N. Bretzinger
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1	 Schritt für Schritt zur guten Pflege
Egal, ob es sich bei einer Krankheit über einen längeren Zeitraum 
ankündigt oder ob man plötzlich damit konfrontiert wird: Ein Fami­
lienmitglied braucht nicht nur gelegentliche Hilfe, sondern eine dau­
erhafte Pflege. Pflegebedürftigkeit kann nach einer schweren Krank­
heit oder einem Unfall nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 
eintreten oder weil sich der Gesundheitszustand eines Angehörigen 
zu Hause allmählich verschlechtert. Plötzlich ist man mit Problemen 
konfrontiert, auf die man sich nicht oder nur bedingt vorbereiten 
konnte und die unter Umständen einer schnellen Klärung bedür­
fen. Und in kurzer Zeit müssen dann trotz emotionaler Belastung 
viele Entscheidungen getroffen werden, die unter Umständen mit 
weitreichenden Folgen verbunden sind. Denn plötzlich wird man 
mit Begriffen wie »Pflegegutachten«, »Pflegegrad« oder »Pflegezeit« 
konfrontiert, man muss sich neu organisieren, vielleicht Pflege und 
Beruf unter einen Hut bringen, und man muss sich nicht zuletzt mit 
finanziellen Fragen befassen, die zwangsläufig im Zusammenhang 
mit der Pflege eines Menschen auftreten.

1.1	 Alles zu seiner Zeit
Trotz aller Fragen und Probleme, mit denen Sie konfrontiert sind: 
Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie müssen auch nicht 
alle Entscheidungen auf einmal treffen. Es gibt besonders Wichtiges, 
Wichtiges und erst mal weniger Wichtiges.
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1. Schritt
Schalten Sie den Sozialdienst ein, wenn der Angehörige im Krankenhaus liegt, 
und nutzen Sie die Möglichkeit der sogenannten Übergangspflege der gesetz
lichen Krankenversicherung (vgl. dazu 1.2.1 und 1.2.2).

2. Schritt
Wenn Sie berufstätig sind: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich anfangs für zehn 
Tage von der Arbeit freistellen zu lassen, wenn ein naher Angehöriger akut 
pflegebedürftig wird. So haben Sie Gelegenheit, die kurzfristig anstehenden 
Angelegenheiten zu organisieren (vgl. dazu 7).

3. Schritt
Stellen Sie möglichst frühzeitig den Antrag auf Pflegeleistungen. Nach der 
Antragstellung wird die Pflegekasse tätig und veranlasst das Begutachtungs-
verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und des Pflegegrads.

4. Schritt
Nehmen Sie die Pflegeberatung der Pflegekasse in Anspruch und nehmen Sie 
Kontakt mit einem Pflegestützpunkt auf (vgl. dazu 1.2.3 und 1.2.4).

5. Schritt
Machen Sie sich mit den Grundsätzen des Begutachtungsverfahrens des Me-
dizinischen Dienstes (MD) vertraut und bereiten Sie sich auf die Begutachtung 
vor (vgl. dazu 1.4).

6. Schritt
Besprechen Sie mit dem Pflegebedürftigen dessen Wünsche und Vorstellungen 
bei der Pflege und erörtern Sie im Familienkreis die organisatorischen und 
finanziellen Möglichkeiten.

7. Schritt
Entscheiden Sie sich, ob die pflegebedürftige Person zu Hause gepflegt 
werden oder in einem Heim untergebracht werden soll, und treffen Sie die 
notwendigen Vorbereitungen.

8. Schritt
Solange und soweit die pflegebedürftige Person dazu in der Lage ist, sollten 
die notwendigen Vorsorgeverfügungen verfasst werden. So ist gewährleistet, 
dass die Wünsche und Vorstellungen bei der Pflege und der medizinischen 
Behandlung berücksichtigt werden (vgl. dazu 1.5).

Pflegefall­3_.indb   12Pflegefall­3_.indb   12 13.03.2025   14:15:1113.03.2025   14:15:11



|  13

Schritt für Schritt zur guten Pflege  | 1

1.2	 Rechtzeitig Hilfe einholen 
Wichtig ist zunächst einmal, dass Ihnen bewusst ist, dass Sie gerade 
im Bereich der Pflege mit Unterstützung und Hilfen von vielen Sei­
ten rechnen können. Nutzen Sie diese Hilfs- und Beratungsangebote 
und nehmen Sie rechtzeitig Kontakt zu Sozialdiensten, zur Pflege-
beratung der Pflegekasse oder zum Pflegestützpunkt vor Ort auf. 
Dort wird man Sie schon von Beginn an mit Beratung und konkre­
ten Hilfen begleiten. Darüber hinaus bestehen Beratungsangebote 
der Sozialverbände, der Verbraucherzentralen, von Selbsthilfe-
gruppen und Betreuungsvereinen. Insgesamt betreffen die Bera­
tungs- und Hilfsangebote nicht nur die Formalitäten beim Umgang 
mit der Pflegekasse und Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, 
Sozialamt), Beratung und Hilfe können Sie insbesondere auch bei 
der organisatorischen Bewältigung der anstehenden Pflegeaufgaben 
erwarten.

1.2.1	 Sozialdienst des Krankenhauses 
Wenn Patienten im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts erfah­
ren, dass sie sich künftig nicht mehr alleine versorgen können und 
auf Pflege angewiesen sind, ist der Sozialdienst des Krankenhauses 
der erste Ansprechpartner. Jedes Krankenhaus hat für die soziale 
Betreuung und Beratung einen Sozialdienst eingerichtet, der auch 
den nahtlosen Übergang von der Krankenhausbehandlung zur Re­
habilitation oder Pflege sicherstellen soll. Der Sozialdienst kann 
unterschiedliche Bezeichnungen (z.B. Entlassungsmanagement, 
Überleitungsmanagement, Pflegeüberleitung) und unterschiedliche 
Schwerpunkte aufgrund der Spezialisierung des Krankenhauses ha­
ben.

Die Mitarbeiter des Sozialdienstes helfen dabei, die Entlassung des 
Patienten so gut wie möglich vorzubereiten. Im Regelfall wird der 
Sozialdienst Kontakt mit dem Patienten und den Angehörigen auf­
nehmen. Andernfalls sollten Sie möglichst frühzeitig die Mitarbeiter 
des Sozialdienstes ansprechen, spätestens, wenn der Entlassungster­
min feststeht.
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Der Sozialdienst arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem ärztlichen 
und pflegerischen Dienst zusammen. Er hat die Aufgabe, die ärzt­
liche und pflegerische Versorgung des Patienten im Krankenhaus zu 
ergänzen und ihn sowie gegebenenfalls seine Angehörigen in sozia­
len Fragen zu beraten. Insbesondere soll ein möglichst nahtloser und 
reibungsloser Übergang vom stationären Aufenthalt in die Weiter­
versorgung gewährleistet werden. Zu den Aufgaben des Sozialdiens­
tes gehören insbesondere

	� die Planung der weiteren Versorgung des Patienten im An­
schluss an den Krankenhausaufenthalt (z.B. Einleitung von 
notwendigen Anschlussheilbehandlungen oder Rehabilitations­
maßnahmen),

	� die Beratung des Pflegebedürftigen bzw. der Angehörigen beim 
Antrag auf Pflegeleistungen und bei den einzelnen Leistungsarten 
der Pflegeversicherung,

	� die Beratung bei weiteren finanziellen Fragen (z.B. Sozialhilfe),

	� die Unterstützung bei der Organisation der häuslichen Pflege 
(z.B. durch Vermittlung eines ambulanten Pflegedienstes oder bei 
der Beschaffung von Pflegehilfsmitteln wie beispielsweise eines 
Pflegebetts oder Gehhilfen),

	� Hilfen bei der Organisation der Pflege in einem Heim (z.B. 
Beratung bei der Auswahl eines Pflegeheims bei Kurzzeit- oder 
Dauerpflege),

	� die Beratung zu ergänzenden Angeboten (z.B. Vermittlung von 
Selbsthilfegruppen),

	� die Beratung bei betreuungsrechtlichen Fragen (z.B. Kontakt zu 
Beratern für die Errichtung einer Vorsorgevollmacht).
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1.2.2	 Übergangspflege der Krankenversicherung 

Auch die Krankenversicherung kümmert sich unter Umständen um 
eine Pflege. Das ist insbesondere für Menschen wichtig, bei denen 
(noch) keine Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde und die deshalb 
keine Leistungen der Pflegeversicherung erhalten.

Häusliche Krankenpflege 

Eine häusliche Krankenpflege wird von der Krankenkasse grund­
sätzlich für bis zu vier Wochen je Krankheitsfall gezahlt, wenn ein 
Patient zwar das Krankenhaus verlassen hat, aber noch nicht ausku­
riert ist und noch Pflege benötigt. Da die Krankenhäuser angehal­
ten sind, die Liegezeiten möglichst kurz zu halten, sind diese Fälle 
nicht selten. Durch häusliche Krankenpflege kann dann die erste 
Versorgung des Patienten weiterhin sichergestellt werden. Anspruch 
auf häusliche Krankenpflege besteht allerdings nur, soweit eine im 
Haushalt lebende Person den Kranken im erforderlichen Umfang 
nicht pflegen und versorgen kann.

	! Die häusliche Krankenpflege umfasst die Behandlungspflege 
(z.B. Wundversorgung), die Grundpflege (z.B. Hilfe beim Wa-
schen), die hauswirtschaftliche Versorgung (z.B. Einkaufen) und 
die Palliativversorgung (z.B. Schmerzbehandlung).

Haushaltshilfe 

In einigen Fällen zahlt die Krankenkasse auch eine Haushaltshilfe. 
Voraussetzung ist, dass sich eine Person wegen einer Krankenhaus­
behandlung, einer schweren Krankheit oder der akuten Verschlim­
merung einer Krankheit nicht um den Haushalt kümmern und keine 
andere mit ihr zusammenlebende Person diese Aufgaben überneh­
men kann. Die Haushaltshilfe wird in der Regel für maximal vier 
Wochen im Jahr bezahlt. Lebt ein Kind im Haushalt, das unter zwölf 
Jahre alt oder behindert oder auf Hilfe angewiesen ist, verlängert sich 
der Anspruch auf längstens 26 Wochen.
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Kurzzeitpflege 

Reicht die häusliche Krankenpflege, also die Behandlungspflege, 
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung, nicht aus, um den 
Patienten zu versorgen, zahlt die Krankenkasse auch für eine Kurz-
zeitpflege in einer stationären Einrichtung. Das kommt Menschen 
zugute, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, auf Hilfe an­
gewiesen sind, aber noch keinen Pflegegrad zugesprochen bekom­
men haben. Der Anspruch besteht für maximal acht Wochen. Die 
Krankenkassen übernehmen die Kosten bis zu einem Höchstsatz 
von 1.774,– € im Jahr.

1.2.3	 Individuelle Pflegeberatung der Pflegekasse 
Besonders wichtig bei einem Pflegefall ist eine kompetente Beratung. 
Zu den Leistungen der Pflegekassen gehören deshalb nicht nur reine 
Sachleistungen oder die Übernahme bestimmter Pflegekosten. Alle 
Personen, die Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten oder 
die Leistungen beantragt und erkennbar einen Hilfe- und Beratungs­
bedarf haben, haben einen einklagbaren, individuellen Rechtsan-
spruch auf umfassende Beratung und Hilfestellung.

Anspruchsberechtigte Personen 

Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung haben alle 
Personen, die pflegebedürftig sind und ohne Einschränkungen die 
Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen der sozialen Pflege­
versicherung erfüllen. Anspruch auf Beratung und Hilfestellung ha­
ben darüber hinaus alle Personen, die einen Antrag auf Leistungen 
der Pflegeversicherung gestellt haben, und bei denen erkennbar ein 
Hilfs- und Beratungsbedarf besteht.

	! Nicht anspruchsberechtigt sind Angehörige oder die Ehepart-
ner und Lebenspartner des Pflegebedürftigen. Auf Wunsch 
einer anspruchsberechtigten Person erfolgt die Pflegeberatung 
jedoch auch gegenüber ihren Angehörigen oder weiteren Perso-
nen oder unter deren Einbeziehung.
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